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Mietvertrag  

Scheckkartenparker 
 

 
Zwischen 
- PMG/Vermieter - 
 
PMG Parken in Mainz GmbH 
Hechtsheimer Straße 37 
55 131 Mainz 
Telefon: 06131 / 95201 52 
Telefax: 06131 / 95201 20 
 
und 
 
Vor-und Nachname/Anschrift des Mieters  
(Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen) 
  
 Telefon-Nr.: 
 
 Telefax-Nr.: 
 
 E-Mail: 
 
wird folgender Mietvertrag geschlossen für: 
 
PMG-Vertrag-Nr.: 
 
PMG-Karten-Nr.: 
 
Mandatsreferenz:  
(von der PMG auszufüllen) 
 
1. Mietgegenstand 
 

Der Scheckkartenparker kann in den nachfolgend genannten Parkierungseinrichtungen der PMG 
zu den jeweils gültigen Tarifen bargeldlos parken: 

 
Parkhaus Augustusplatz Parkhaus Römerpassage  
Parkhaus Bleiche Parkhaus Römisches Theater 
Parkhaus CineStar Parkhaus Schillerplatz   
Parkhaus CityPort Parkplatz Schloss 
Parkhaus Deutschhausplatz Parkhaus Taubertsberg 
Parkhaus Kronberger Hof Parkhaus Theater 
Parkhaus Löhrstraße Universitätskliniken 
Parkhaus Rathaus Parkhaus Wallstraße (Nutzung nur Seitenstreifenkarte) 
Parkhaus Rheinufer Parkhaus Zollhafen 
  
Bitte in den Parkhäusern Bleiche und Rheinufer die Seitenstreifenkarte für die Nutzung der 
Treppenhäuser mitführen. 

 
Monatliche Rechnung ja 
 
 nein  
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2. Vertragsbeginn und Kündigung 
 

Der Mietvertrag beginnt  . Er wird auf die Dauer eines Monates abgeschlossen 
und verlängert sich automatisch jeweils um einen weiteren Monat, wenn er nicht durch eine der 
Vertragsparteien mit einer Frist von 14 Tagen zum kalendarischen Monatsende schriftlich 
gekündigt wird. 
 
Den Zugang der Kündigung muss der Kündigende nachweisen. 
 

 
3.  Vertragsbedingungen; Einstell- und Benutzungsbedingungen 
 
 Die weiteren vertraglichen Vereinbarungen ergeben sich aus der Anlage I, die die Parteien 

übereinstimmend zum Vertragsinhalt gemacht haben. Die dem Mieter ausgehändigten Einstell- 
und Benutzungsbedingungen der PMG sind ebenfalls Vertragsbestandteil. 

 
 
 , den Mainz, den  
Mieter:  Vermieter: 
 
 
  
 PMG Parken in Mainz GmbH 
 
Angaben zum SEPA-Basis-Lastschriftverfahren (zwingend notwendig) 
 
Der Mieter erteilt der PMG für alle Ansprüche aus dem Mietvertrag die Erlaubnis zum SEPA-Basis-
Lastschriftverfahren. 
 
 
IBAN:  BIC: 
 
Kreditinstitut:  
 
Kontoinhaber:   
 
Anschrift des Kontoinhabers:  
 
 
 
 , den  
 
 
Mieter Kontoinhaber 
 
Anlage:   
Anlage I zum Mietvertrag 
Einstell- und Benutzungsbedingungen 


